Satzung

8§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschaftsjahr

(1) Der Verein fiihrt den Namen ,,Dérpsmobil Probstei”. Er soll in das Vereinsregister eingetragen
werden und fiihrt danach den Zusatz ,,e.V.".

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Probsteierhagen.

(3) Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

8§ 2 Zweck, Gemeinniitzigkeit des Vereins

(1) Der Verein mit Sitz in Probsteierhagen verfolgt ausschlieflich und unmittelbar gemeinniitzige
Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Der Zweck des Vereins ist die Férderung einer nachhaltigen Mobilitdt zur gesellschaftlichen
Teilhabe unabhédngig von finanziellen Mitteln oder dem Alter. Der Satzungszweck wird
insbesondere verwirklicht durch das Anbieten eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs zur
gemeinschaftlichen Nutzung. Um auch fahrtiichtigkeitseingeschrankten Menschen die Moglichkeit
einer individuellen und kostengiinstigen Mobilitit abseits der Abdeckung durch den OPNV zu
ermdoglichen, bietet die Vereinsgemeinschaft auch ehrenamtliche Fahrdienste an.

(3) Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsméafigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhéltnisméfig hohe Vergiitungen begiinstigt werden.

(6) Die Mitglieder diirfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufl6sung oder Aufhebung des Vereins
keine Anteile des Vereinsvermodgens erhalten.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natiirliche und juristische Person werden.

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand
entscheidet iiber den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er
gegeniiber dem Antragsteller nicht begriinden.

(3) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod (bei juristischen
Personen mit deren Erloschen).

(4) Der Austritt ist schriftlich gegeniiber dem Vorstand zu erkldren. Der Austritt kann nur mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschéftsjahres erkldrt werden.

(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen
werden, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender



Weise schddigt oder b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seines Jahres-Mitgliedbeitrages im
Riickstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Riickstdnde
nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den
Griinden des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher
mitzuteilen.

(6) Ein Mitglied kann durch den Vorstand auf unbestimmte Zeit von der Nutzung von
Vereinseigentum ausgeschlossen werden, sofern Verdacht auf missbrauchliche Nutzung besteht.
Das Mitglied wird tiber den Ausschluss schriftlich informiert. Das Aufheben der Nutzungssperre
obliegt dem Vorstand.

§ 4 Mitgliedsbeitrage
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fallig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

(2) Die Hohe des Mitgliedsbeitrags sowie die Zahlungsweise sind durch die Beitragsordnung
festzulegen. Die Beitragsordnung wird durch den Vorstand erstellt und ist von der
Mitgliederversammlung durch einfache Mehrheit zu genehmigen. .

§ 5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

8§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und der
Kassenwartin/dem Kassenwart.

(2) Der Verein wird durch je zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam gerichtlich und
aullergerichtlich vertreten.

(3) Der Vorstand und die von ihm Beauftragten fiihren fiir den Verein die Geschéfte ehrenamtlich.

§ 7 Aufgaben des Vorstands

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Fiihrung
seiner Geschéfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschlieBlich der Aufstellung
der Tagesordnung,

b) die Ausfiihrung von Beschliissen der Mitgliederversammlung,
c) die Verwaltung des Vereinsvermogens und die Anfertigung des Jahresberichts,

d) die Aufnahme neuer Mitglieder.



§ 8 Bestellung des Vorstands

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung fiir die Dauer von zwei
Jahren einzeln gewdhlt. Mitglieder des Vorstands kénnen nur Mitglieder des Vereins sein; mit der
Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die
vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zuldssig. Ein Mitglied
bleibt nach Ablauf der reguldren Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des
Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wéhlen.

§ 9 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden von der/dem Vorsitzenden, bei
ihrer/dessen Verhinderung von die/den stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen. Eine
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn
mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen giiltigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des
Vorsitzenden, bei ihrer/dessen Verhinderung die der/des stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Die Beschliisse des Vorstands sind zu protokollieren.

§ 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist zustdndig fiir die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:
a) Anderungen der Satzung,

b) die Festsetzung der Beitragsordnung,

c) der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,

f ) die Auflésung des Vereins.

§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt in Textform (auch in elektronischer Form) unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die Mitgliederversammlung
kann auch in digitaler Form stattfinden.

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spatestens eine Woche
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand in Textform eine Erganzung der Tagesordnung



beantragen. Uber den Antrag entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden Mitglieder.

(3) Der Vorstand hat eine aulSerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich
(auch in digitaler Form) unter Angabe des Zwecks und der Griinde beantragt.

8§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammliung

(1) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden des Vorstands, bei ihrer/dessen
Verhinderung von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und bei deren/dessen Verhinderung von
einer/einem durch die Mitgliederversammlung zu wéhlenden
Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter geleitet.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn die Einberufung ordnungsgemal erfolgt
ist.

(3) Die Mitgliederversammlung beschlie3t in offener Abstimmung mit der einfachen Mehrheit der
abgegebenen giiltigen Stimmen der anwesenden Mitglieder. Beschliisse iiber eine Anderung der
Satzung, iiber die Anderung des Zwecks oder die Auflésung des Vereins bediirfen der Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

(4) Uber den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschliisse ist ein Protokoll zu
fertigen, das vom Protokollfiihrer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist.

§ 13 Auflésung des Vereins, Beendigung aus anderen Griinden, Wegfall
steuerbegiinstigter Zwecke

(1) Im Falle der Auflésung des Vereins sind die/der Vorsitzende des Vorstands die/der
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

(2) Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke féllt das
Vermogen des Vereins an eine juristische Person des ¢ffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbegiinstigte Korperschaft zur Férderung nachhaltiger Mobilitét.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfahigkeit
entzogen wurde.

Probsteierhagen, 12.02.2025
(Ort), (Datum)



	§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
	§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins
	§ 3 Mitgliedschaft
	§ 4 Mitgliedsbeiträge
	§ 5 Organe des Vereins
	§ 6 Vorstand
	§ 7 Aufgaben des Vorstands
	§ 8 Bestellung des Vorstands
	§ 9 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands
	§ 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung
	§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung
	§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
	§ 13 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

